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Zeitplan für die Einführung der 
„Minimalen Geodatenmodelle“

Bundesratsbeschluss vom 21.05.2008

Die interdepartementale Koordinationsgruppe für geo-
grafische Information und geografische Informations-
systeme* (GKG) wird beauftragt, einen Zeitplan inkl. 
Prioritäten für die Einführung der Geodatenmodelle 
[für die Geobasisdaten des Bundesrechts] festzu-
legen und den Kantonen mitzuteilen.

* Koordinationsorgan für Geoinformation des Bundes
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Grundsätze zum Zeitplan

• Mit der Inkraftsetzung des Geoinformationsgesetzes 
GeoIG sind die darin enthaltenen Anforderungen per 
sofort umzusetzen.

• Für die Umsetzung der technischen und qualitativen 
Anforderungen wird den Kantonen eine Frist von 
fünf Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
[GeoIV] gewährt.

• Verweist die Verordnung auf Vorgaben [z.B. minimale 
Geodatenmodelle], die beim Inkrafttreten noch nicht 
bestehen, so gilt die Übergangsfrist ab dem 
Zeitpunkt, in dem diese den Kantonen mitgeteilt 
werden.
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Vorgabe Geodatenmodelle

• Geodatenmodelle sind eine Vorgabe, die nur für 
einen Teil der Geobasisdatensätze bereits existieren, 
es ist deshalb ein Zeitplan inkl. Prioritäten für deren 
Einführung festzulegen (s. BR-Beschluss).

• Um die Erstellung dieser minimalen Geodaten-
modelle durch die Fachstellen des Bundes in 
realistischen und sich an dem zu erwartenden 
volkswirtschaftlichen Nutzen orientierenden Zeit-
räumen durchführen zu können, legt die GKG einen 
zeitlich gestaffelten Bearbeitungsrahmen fest.
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Vorgabe Geodatenmodelle: zeitlicher
Bearbeitungsrahmen (Beschluss GKG)
• Die Referenzdaten müssen mit  sehr hoher Priorität 

umgesetzt werden. Daher beträgt die Frist für die 
Vorgabe von minimalen Geodatenmodellen für diese 
Katalogeinträge in der Regel zwei Jahre.

• Um die „Vorreiterrolle“ des Bundes zu bekräftigen, 
beträgt die Frist für Katalogeinträge mit reinem
Bundesvollzug in der Regel drei Jahre (auch wenn 
zwei Bundesstellen beteiligt sind).

• Für die restlichen Katalogeinträge beträgt die Frist in 
der Regel fünf Jahre.
(Ausnahme: der Endtermin für die ÖREB-relevanten
Einträge ist von der ÖREBKV vorgegeben, diese trat 
auf den 1. Oktober 2009 in Kraft)
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Sammlung der Geobasisdatensätze 
des Bundesrechts (I)
• Der Anhang 1 der Geoinformationsverordnung GeoIV

enthält einen Katalog der Geobasisdaten des Bun-
desrechts (insgesamt 174 Einträge).

• Als Konkretisierung dieses Katalogs ist eine tech-
nische Ergänzung abgeleitet worden. Diese enthält 
zu jedem Eintrag des juristischen Katalogs, bei der 
die Zuständigkeit bei einer Bundesstelle liegt, alle 
beim entsprechenden Amt physisch vorhandenen 
bzw. in Erarbeitung stehenden Geobasisdatensätze 
(insgesamt 254 Datensätze).
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Sammlung der Geobasisdatensätze 
des Bundesrechts (II)
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Einführungsplan für die „Minimalen 
Geodatenmodelle“ (I)

• Basierend auf dem zeitlichen Bearbeitungsrahmen 
der GKG und dem Umfang der Sammlung der Geo-
basisdatensätze des Bundesrechts haben die Bun-
desstellen den Zeitplan erarbeitet. 

• Die GKG hat diesen Zeitplan zusammen mit dem 
erläuternden Text als so genannten Einführungsplan 
am 17. Dezember 2008 bundintern verabschiedet.

• Der Einführungsplan wurde den Kantonen am 29. 
Januar 2009 verschickt; Termin für die Abgabe der 
Stellungnahmen: 31. März 2009.
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Einführungsplan für die „Minimalen 
Geodatenmodelle“ (II)
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Ergebnis der Stellungnahmen 
(Übersicht)

• geantwortet haben alle 26 Kantone, plus die 
KKGEO

• 24 Kantone haben konkrete Anmerkungen bzw. 
Änderungsvorschläge angebracht

• 2 Kantone (JU/UR) haben keine Bemerkungen und 
sind mit dem Vorgehen einverstanden

• Abgabefrist wurde ziemlich gut eingehalten
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Dokumente der Auswertung (I)
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Dokumente der Auswertung (II)

Zusammenfassung der allgemeinen Bemerkungen 
zum Einführungsplan
enthält den vollständigen Inhalt der Korrespondenz 
der einzelnen Kantone plus die generellen 
Bemerkungen aus den Erfassungsformularen

Zeitplan der Bundesstellen zur Einführung der Geo-
datenmodelle
enthält den Zeitplan des Einführungsplans, ergänzt 
mit allen pro Datensatz spezifischen Bemerkungen 
aus den Erfassungsformularen (insgesamt 758)
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Statistik zu den Bemerkungen zum 
Zeitplan

Zuständige 
Stelle

[Fachstelle 
Bund]

Zuständige 
Stelle, aber 

nicht 
Fachstelle

Zuständige 
Stelle allein 

oder 
[Fachstelle 

Bund] *

Total Prozent Zuständige 
Stelle

[Fachstelle 
Bund]

Zuständige 
Stelle, aber 

nicht 
Fachstelle

Total Prozent

ARE 3 6 9 9 3.5% 2 59 61 8.0%
ASTRA 10 4 1 13 13 5.1% 8 30 1 39 5.1%
BABS 1 0 1 1 0.4% 1 - 1 0.1%
BAFU 25 50 75 88 34.6% 38 439 477 62.9%
BAK 1 0 1 1 0.4% 1 - 1 0.1%
BAKOM 3 0 3 3 1.2% 0 - 0 0.0%
BAV 7 1 2 6 6 2.4% 7 8 4 19 2.5%
BAZL 11 0 1 10 15 5.9% 9 - 3 12 1.6%
BFE 5 4 9 10 3.9% 2 18 20 2.6%
BFS 5 0 5 11 4.3% 0 - 0 0.0%
BJ 0 2 2 2 0.8% - 11 11 1.5%
BLW 3 4 7 8 3.1% 0 40 40 5.3%
BVET 1 0 1 1 0.4% 0 - 0 0.0%
MeteoSchweiz 1 0 1 1 0.4% 0 - 0 0.0%
swisstopo (inkl. V+D) 17 13 30 83 32.7% 7 66 73 9.6%
VBS 3 0 2 1 2 0.8% 0 - 4 4 0.5%
WSL 3 0 3 0 0 0.0% 0 - 0 0 0.0%

zwei Bundesstellen
Kantone 73 -
Werksbetreiber 2 -

Total 174 84 9 174 254 100.0% 75 671 12 758 100.0%

* Anzahl Minimalmodelle zu erstellen (Katalogeinträge)

juristisch Kommentarephysisch
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Zeitplan für die Einführung der Geo-
datenmodelle (I)
• Zeitplan mit den Kommentaren der Kantone wurde 

allen betroffenen Amtsstellen des Bundes zugestellt, 
mit dem Auftrag, eine Bereinigung ihrer Datensätze 
bezüglich „Bezeichnung Geobasisdatensatz“ und 
„Termin Minimalmodell“ vorzunehmen.

• Diese Bereinigung wurde unter gebührendem Ein-
bezug der Kantone, die sich zum jeweiligen Daten-
satz geäussert haben, vorgenommen.
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Zeitplan für die Einführung der Geo-
datenmodelle (II)
• alle Bundesstellen haben den Zeitplan überarbeitet  
• die Mehrheit der Termine blieben unverändert
• 25 Datensätze erhielten einen bis zu vier Jahre nach 

vorne verlegten Termin
• 15 Datensätze erhielten einen bis zu zwei Jahre 

nach  hinten verlegten Termin
• Bezeichnung der Geobasisdatensätze sind präzisiert 

und neue eingefügt worden g die Sammlung enthält 
neu 285 Datensätze (vorher 254)
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Zeitplan für die Einführung der Geo-
datenmodelle (III)
• alle Einträge „gemäss Festlegung ÖREBKV“ sind 

gemäss der in der Verordnung festgelegten Termine 
korrigiert worden (in der Regel „12.2011“; für die 
Datensätze 87-88 des ASTRA und 116-119 des 
BAFU „12.2012“)

• Antrag auf Änderung der Zugangsberechtigungsstufe 
durch das BLW (Weiterleitung an den Rechtsdienst 
swisstopo)
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Zeitplan für die Einführung der Geo-
datenmodelle (IV)
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Zeitplan für die Einführung der Geo-
datenmodelle (V)
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Rückmeldungen der Kantone

• Mitarbeit und Einbezug der Kantone
• Fehlende Informationen zur Stellungnahme
• Termine allgemein
• Termine ÖREB
• Bezeichnungen der Datensätze im Katalog und in der 

Sammlung
• Minimale Geodatenmodelle
• Darstellungsmodelle
• Mehrsprachigkeit
• Ressourcen- und Kostenproblem
• Koordination Bund
• Bemerkungen zu den gesetzlichen Grundlagen
• Verfahren der Adressierung
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Kommentare zu den Rückmeldungen 
der Kantone
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www.swisstopo.ch/gkgà
Einführungsplan
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Fachinformationsgemeinschaften

Gesamtheit der Akteure, 
welche an der Erhebung, 
Ablage, Nachführung und 
Nutzung der Geodaten zu 
einem bestimmten Thema 
oder Themenkreis beteiligt 
sind.
Ziel: Umsetzung der Har-
monisierung zwischen den 
verschiedenen Partnern

http://www.e-geo.ch/internet/e-geo/de/home/publi.html

http://www.e-geo.ch/internet/e-geo/de/home/publi.html
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